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1. Zusammenfassende Einleitung des Prozesses 
 

Die Anmeldung eines Hundes und die Erhebung der Hundesteuer sind zentrale Elemente des 

deutschen Verwaltungsrechts und dienen dem Schutz der öffentlichen Ordnung sowie der 

verantwortungsbewussten Hundehaltung. Diese Prozesse sind nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, 

sondern auch aus gesellschaftlicher Sicht von großer Bedeutung, um das Zusammenleben von 

Menschen und Hunden in urbanen und ländlichen Gebieten zu regulieren.  

 

Die Anmeldung eines Hundes bei der zuständigen Behörde ist ein verpflichtender Verwaltungsschritt 

für alle Hundehalter in Deutschland. Sie dient der genauen Erfassung der Hunde in einer Gemeinde 

oder Stadt. Durch die Registrierung wird nicht nur die Zahl der Hunde dokumentiert, sondern es 

können auch spezifische Daten zu Rasse, Größe und Alter des Hundes erfasst werden. Diese 

Informationen sind elementar, um bei Bedarf Maßnahmen zur Seuchenprävention, wie etwa bei 

einem Tollwutausbruch, gezielt ergreifen zu können. Zudem erlaubt die Anmeldung, den Halter im 

Falle eines entlaufenen Hundes schnell ausfindig zu machen. 

 

Darüber hinaus trägt die Registrierung von Hunden zur allgemeinen Akzeptanz der Hundehaltung in 

der Gesellschaft bei. Durch die Einhaltung der Meldepflicht zeigen Hundehalter, dass sie bereit sind, 

ihrer Verantwortung nachzukommen und die mit der Hundehaltung verbundenen Vorschriften zu 

beachten.  

Die Hundesteuer ist eine Kommunalsteuer, die von den Gemeinden erhoben wird und eine wichtige 

finanzielle Einnahmequelle darstellt. Sie dient in erster Linie dazu, die durch Hunde verursachten 

Kosten zu decken, wie etwa die Bereitstellung und Wartung von Hundeauslaufflächen, das Aufstellen 

von Hundekotbeuteln oder die Reinigung öffentlicher Wege und Grünflächen. Die Steuer ist somit ein 

Mittel zur interkommunalen Kostendeckung, bei der die Hundehalter direkt an den entstehenden 

Aufwendungen beteiligt werden. 

    

Der Anmeldeprozess eines Hundes bei der zuständigen Behörde ist in mehreren Schritten organisiert 

und folgt in der Regel einem standardisierten Verfahren, das sich von Gemeinde zu Gemeinde leicht 

unterscheiden kann:   

Zunächst muss der Hundehalter den Hund bei der zuständigen Behörde, meist dem Ordnungsamt oder 

der Gemeindeverwaltung, anmelden. Dies kann oft persönlich, schriftlich oder online erfolgen. Hierbei 

sind Angaben zum Hund, wie: 

• Rasse,  

• Alter und  

• Größe,  

• sowie zu den Halterdaten erforderlich.  

Nach der Anmeldung wird dem Halter eine Hundesteuermarke ausgehändigt, die der Hund sichtbar 

tragen muss. Abschließend erfolgt die Festsetzung und regelmäßige Zahlung der Hundesteuer, die je 

nach Gemeinde variieren kann. Im Falle der Karlsruher Gemeinde beträgt diese 132,00 Euro pro Tier.  

Die Nichtanmeldung eines Hundes oder die Nichtzahlung der Hundesteuer kann rechtliche 

Konsequenzen nach sich ziehen. In vielen Gemeinden wird dies als Ordnungswidrigkeit eingestuft und 

kann mit Geldbußen geahndet werden. Darüber hinaus kann die Behörde die Nachzahlung der 

Hundesteuer rückwirkend einfordern, was zu erheblichen finanziellen Belastungen führen kann.  
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User Story 

1 Titel 

  
 
Anmeldung eines Hundes und Erhebung der Hundesteuer 
 
 

2 Aufgabe 

  
 
 
Als Verwaltungsmitarbeiter/in habe ich die Aufgabe, die Anmeldung eines Hundes und die 
Erhebung der Hundesteuer zu bearbeiten. 
 
 
 
 

3 Ziele 

  
- Erfassung der Hunde in der Gemeinde zur Sicherstellung der öffentlichen Ordnung und 
Seuchenprävention 
- Einhaltung der Meldepflicht und Bereitstellung einer Hundesteuermarke 
- Berechnung und Festsetzung der Hundesteuer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szenario A 

1 Kontext 

  
 
Hundebesitzer in Deutschland muss seinen Hund bei der zuständigen Behörde anmelden und 
Hundesteuer zahlen. 
 
 
 
 
 
 

2 Aktion 

  
- Hundehalter wohnhaft in Karlsruhe 
- 1 Hund, Rasse: Labrador Retriever, Alter: 2 Jahre, Größe: mittelgroß 
- Angaben zur Rasse, Größe und Alter des Hundes erfassen 
- Halterdaten prüfen (Personalausweis oder Meldebestätigung) 
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- Ausgabe der Hundesteuermarke 
- Berechnung der Hundesteuer (132,00 Euro jährlich in Karlsruhe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Ergebnis 

  
 
- Hund erfolgreich registriert und Steuer festgesetzt 
- Hundesteuermarke ausgehändigt und Hund gemäß Vorgabe registriert 
- Regelmäßige Zahlung der Hundesteuer sichergestellt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Anmerkungen 

  
- Die Nichtanmeldung oder Nichtzahlung der Steuer ist eine Ordnungswidrigkeit und kann 
Bußgelder sowie Nachzahlungen nach sich ziehen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szenario B 

1 Kontext 

  
Der Hundebesitzer versäumt wichtige Angaben oder erforderliche Nachweise für die 
Registrierung des Hundes zu erbringen, was zu einem Abbruch des Anmeldeprozesses führt. 
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2 Aktion 

  
 
- Hundehalter wohnhaft in Karlsruhe 
- 1 Hund, Rasse: unbekannt, da keine genauen Angaben vorhanden 
- Keine Angabe zur Größe und nur geschätztes Alter 
- Keine Meldebestätigung oder Ausweisdokument vorgelegt 
- Informationen zum Hund vollständig erfassen, insbesondere zur Rasse und Größe des 
Hundes 
- Nachweise zur Identität und zum Wohnort des Halters anfordern 
- Informationen zu steuerlichen und gesetzlichen Pflichten bereitstellen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Ergebnis 

  
 
- Die Registrierung des Hundes konnte nicht abgeschlossen werden, da die Person keine 
ausreichenden Angaben zur Identität und zum Wohnort vorgelegt hat. 
- Der Hund kann daher nicht ordnungsgemäß angemeldet werden, was die Erteilung der 
Hundesteuermarke und die Steuerfestsetzung verhindert. 
- Verwaltungsmitarbeiter/in informiert den Halter schriftlich über die erforderlichen 
Unterlagen und die gesetzlichen Konsequenzen bei Nichtanmeldung. 
 
 
 
 
 
 
 

4 Anmerkungen 

  
- Die Nichtanmeldung kann als Ordnungswidrigkeit gelten, mit möglichen Bußgeldern und 
Nachforderungen bei Steuerhinterziehung. 
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